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1 Einleitung, Ausgangslage  

Seit den 80er Jahren wird da s Gebiet Spielhof von der Widenstrasse her in Eta ppen 

bebaut und entwickelt. Spätestens mit der letzen Etappe (Spielhof 7 und 9 in 2004) 

ist klar geworden, das sich für eine weitere Entwicklung ein übergeordnetes Gesta l-

tungs - und Erschliessungskonzept aufd rängt. Das Architekturbüro Müller Mü ller AG 

in Zug hat in Absprache mit der Eigentümerin für das Gebiet südlich der Liege n-

schaft Spielhof 9 zwischen dem Bahndamm und den Grundstücken entlang der 

Artherstra sse einen Bebauungsvorschlag entworfen. Dem Bebauun gsplan liegt die 

Idee einer zukünftigen, in Etappen und durch unterschiedliche Architekten zu real i-

sierenden Entwicklung zu Grunde. Die bereits bestehende Quartierstrasse wird in 

Richtung Süden verlängert. Sie soll den Charakter einer Wohnstrasse erhalten.  Frei-

räume in West -Ost-Richtung teilen das Gebiet in Baufelder für Einzelbauten unte r-

schiedlicher Grösse und Ge ometrien auf.  

 

Der Bebauungsplanperimeter umfasst die Grundstücke (GS) 1522 (Eigentum von An-

na-Maria  Keiser), 4333 (Gesamteigentum von An na-Maria und Hans Keiser)  und die 

GS 3197 und 3795 (Eigentum der Wasserwerke Zug ). Die Grundstücke liegen sowohl 

in der Wohn - und Gewerbezone WG3 , der Wohnzone W3 , der Ort skernzone Oberwil  

und in einem kleinen Bereich  der W2b . Eine bauliche Entwicklun g wird pr imär auf 

dem GS 1522 erfolgen. Um die Erschliessung des eingezonten Teils des GS  1616 si-

cherstellen zu können, umfasst der Bebauungsplanperimeter ebenfalls das GS 4233 

mit der bestehenden Zufahrtsstrasse. Durch die Festlegung von 3 G eschossen + Att i-

kageschoss wird die geltende Zonierung eingehalten. Es entspricht  zudem auch dem 

Wunsch der Grundstücksbesitzer in , dass eine Bebauung in Einze lbauweise ohne we i-

tere Verdichtung (Arealbebauung oder Ausnahmen mittels B ebauungsplan) en t-

steht . Der Bebauungsplan Spielhof bezweckt insofern vielmehr die Schaffung von 

zweckmässigen und sachgerechten Rahmenbedingungen für eine qualitätsvolle 

Wohnüberbauung und deren Entwic klung in Etappen.  

 

2 Raumplanung  

2.1 Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätze n der Raumplanung (Art. 1 

und 3 RPG) 

Das wichtigste Ziel des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, SR 700) ist die 

haushälterische Nutzung des Bodens (Art. 1 Abs. 1). Zudem sind wohnliche Siedlu n-

gen und räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten 

(Art. 1 Abs. 2 lit. b), Wohn - und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zuzuordnen 

und deren hinreichende Erschliessung durch das öffentliche Verkehrsnetz zu g e-

wäh rleisten (Art. 3 Abs. 3 lit. a) sowie günstige Voraussetzungen für die Versorgu ng 

mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen (Art. 3 Abs. 3 lit. d).  
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Mit dem Bebauungsplan Spielhof wird eine bisher grossmehrheitlich landwirtschaf t-

lich genutzte Lücke im Siedlungsgebiet zwischen bestehenden Wohnbauten und den 

SBB-Geleisen im Oste n mit einer Wohnsiedlung geschlossen. Für den nördlichen B e-

reich des südlich an das Bebauungsplangebiet anschliessenden GS 1616 bestehen  

mittelfristig keine Bauabsichten , so dass auf einen Einbezug in den Bebauungspla n-

perim eter verzichtet wird . Der fra gliche Bereich südlich der Liegenschaft der WWZ 

bis zur Siedlungsb egrenzungslinie umfasst  rund  6¬050 m2 Bauland und ist der 3 -

geschossigen Wohnzone W3 zugeordnet. Mit der Bebauung des Spielhofs gehen g e-

zwungenermassen teilweise bisher landwirtschaftlich ge nutzte Bodenflächen verl o-

ren. Es ist jedoch zu beachten, dass das GS 1522 bereits im Zonenplan, genehmigt am 

24. Juni 1975 , einer Bauzone zugewiesen wurde. Es  geht somit nicht um eine weitere 

Ausdehnung am Rand der Siedlungsfläche  sondern um die Schlie ssung einer Lücke 

im Siedlung sbild .  

 

Durch die zentrale Lage in Oberwil , die Bus- und Stadtbahnerschlie ssung, die gute 

Anbindung an  das Langsamverkehrsnetz und an die Kantonsstrasse besitzt das Ge-

biet eine hohe Erschliessungsgunst. Über die als Begegnungs zone gestaltete Z u-

fahrtsstrasse führt ein öffentliche r Fussweg, welcher künftig in Richtung Süden ve r-

längert wird.  Die Bauten und Anlagen ordne n sich gut in die Landschaft ein . M it der 

Freihaltung zwischen den Baubereichen entstehen ± zusätzlich zu den Bau mpfla n-

zungen entlang der Zufahrtsstrasse - viele Grünflächen  und Sichtfenster für die Li e-

genschaften ös t lich des Bahndamms . 

 

Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste sind für die Bevölkerung gut e r-

reichbar, es sind keine zusätzlichen Anlagen im Gebiet Spielhof  geplant.  

 

3 Berücksichtigung der Anforderungen der übergeordneten Planungen sowie 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen  

3.1 Kantonaler Rich tplan vom 28. Januar 2004, Stand 28. Februar 2009  

Das Planungsgebiet Spielhof  liegt gemäss Richtplankarte, be schlossen vom Kanton s-

rat am 28. Januar 2004, aktualisiert am 28. Februar 2009, im Siedlungsgebiet. Aus-

serhalb des Bebauungsplanperimeters verläuft südlich auf dem GS 1616 entlang der 

Zonengrenze eine Siedlungsbegrenzungslinie ohne Handlung sspielraum.  

 
Auszug kantonaler Richtplan vom 28. Februar 2009 , ohne Msst.  


